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§ 1  Versicherte Sachen

1. Versichert sind die Sachen, die einzeln oder unter einer Sammelbezeichnun-
gin dem Versicherungsschein aufgeführt oder auf Grund eines bestehenden Ver-
sicherungsvertrages zu der Versicherung angemeldet sind.

2. Als Montageobjekt – neu oder gebraucht – können versichert werden
a) Konstruktionen aller Art;
b) Maschinen, maschinelle und elektrische Einrichtungen;
c) zugehörige Reserveteile.

3. Nur zusammen mit einem Montageobjekt können versichert werden
a) als Montageausrüstung 

aa) Gerüste, Werkzeuge und Hilfsmaschinen; 
bb) Gerüste, Maste und dergleichen; 
cc) Baubuden und Wohnbaracken;

b) fremde Sachen auf Grund besonderer Vereinbarung.

4. Nur wenn dies besonders vereinbart ist, sind als Montageausrüstung ver-
sichert
a) Autokrane und sonstige Fahrzeuge aller Art;
b) schwimmende Sachen;
c) Eigentum des Montagepersonals, jedoch auch dann nur, wenn der 

Versicherungsort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt.

5. Nicht versichert sind

a) Betriebs- und Hilfsstoffe, wie Brennstoffe, Chemikalien, Filtermassen,
Kühlmittel, Schmiermittel, Flüssigkeiten, Katalysatoren, Granulate:
Öl- und Gasfüllungen von Transformatoren, Schaltern und Kabeln sind 
jedoch versichert;

b) Produktionsstoffe;
c) Akten und Zeichnungen.

§ 2  Versicherte Gefahren

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden an und Verluste von ver-
sicherten Sachen, die während der Versicherungsdauer unvorhergesehen und
plötzlich eintreten.

2. Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer Entschädi-
gung für Schäden und Verluste durch
a) innere Unruhen;
b) Streik oder Aussperrung;
c) radioaktive Isotope.

3. Für Schäden an Lieferungen und Leistungen, die der Versicherungsnehmer
oder ein Versicherter der Art nach ganz oder teilweise erstmalig ausführt, leistet
der Versicherer Entschädigung, soweit sie durch Einwirkung von außen entstan-
den sind. Darüber hinaus wird Entschädigung nur geleistet, soweit dies beson-
ders vereinbart ist.

4. Für Schäden an der Montageausrüstung leistet der Versicherer Entschädi-
gung, soweit sie durch Unfall entstanden sind; Betriebsschäden sind keine
Unfallschäden. Darüber hinaus wird Entschädigung nur geleistet, soweit dies
besonders vereinbart ist.

5. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Ent-
schädigung für
a) Schäden oder Verluste durch erklärte oder nicht erklärte Kriege oder 

durch Bürgerkriege;
b) Schäden oder Verluste durch Beschlagnahme oder sonstige hoheitliche 

Eingriffe;
c) Schäden durch Kernenergie*);
d) Verluste, die erst bei einer Bestandskontrolle festgestellt werden;
e) Schäden oder Verluste, die als unmittelbare Folge normaler Witterungsein

flüsse eintreten, mit denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen 
Verhältnisse gerechnet werden muß;

f) Schäden, die eine unmittelbare Folge der dauernden Einflüsse des 
Betriebes während der Erprobung sind.

§ 3  Versicherte Interessen

1. Soweit nichts anderes vereinbart wird, ist das Interesse aller Unternehmer,
die an dem Vertrag mit dem Besteller beteiligt sind, einschließlich der Subunter-
nehmer, jeweils an ihren Lieferungen und Leistungen versichert.

2. Subunternehmer sind Unternehmer, die durch ihre Lieferungen und Leistun-
gen hinsichtlich des Vertrages mit dem Besteller ganz oder teilweise an die Stelle
des Unternehmers treten.

§ 4  Versicherungsort

Versicherungsort ist der in dem Versicherungsschein oder in der Anmeldung als
Montageplatz bezeichnete räumliche Bereich.

§ 5  Versicherungssumme

1a) Die Versicherungssumme für das Montageobjekt ist in Höhe des vollen Kon-
traktpreises, der in dem Vertrag mit dem Besteller festgelegt ist, mindestens
aber in Höhe der Selbstkosten, zu vereinbaren oder zu dem bestehenden
Versicherungsvertrag anzumelden.

b) Soweit Fracht-, Montage- und Zollkosten sowie Gewinn in diesem Betrag
nicht enthalten sind, können sie mit besonderer Versicherungssumme in die
Versicherung einbezogen werden.

c) Werden Lieferungen oder Leistungen versichert, die in diesen Versicherungs-
summen (Nr. 1 a und 1 b) nicht enthalten sind, so sind zusätzlich Versiche-
rungssummen in Höhe des Wertes dieser Lieferungen oder Leistungen zu
vereinbaren oder zu dem bestehenden Versicherungsvertrag anzumelden.

d) Nach Ende der Haftung sind die Versicherungssummen (Nr. 1 a bis 1 c) auf
Grund eingetretener Veränderungen endgültig festzusetzen.

2. Die Versicherungssumme für die Montageausrüstung ist auf Grund des Neu-
wertes aller versicherten Sachen, die im Laufe der Montagearbeiten eingesetzt
werden, zu vereinbaren oder zu dem bestehenden Versicherungsvertrag anzu-
melden; sie soll Fracht- und Montagekosten einschließen.

3. Sollen Aufräumungs- und Bergungskosten von mehr als 2. v.H. der Versiche-
rungssumme für das Montageobjekt versichert werden, so ist eine zusätzliche
Versicherungssumme zu vereinbaren.

4. Die Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, daß eine Entschädi-
gung geleistet wird.

5. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten Sachen
erheblich, so kann sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer
nach Maßgabe des § 51 VVG die Herabsetzung der Versicherungssumme und
der Prämie verlangen.

6. Im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 59 und 60 VVG.

§ 5a  Gefahrumstände bei Vertragsabschluß und Gefahrerhöhung

1. Bei Abschluß des Vertrages hat der Versicherungsnehmer alle ihm bekann-
ten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versiche-
rer anzuzeigen.
Bei schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit kann der Versicherer nach Maß-
gabe der §§ 16 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten und leistungsfrei sein oder
den Versicherungsvertrag nach § 22 VVG anfechten.

2. Nach Antragstellung darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder gestatten.
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem
Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne sei-
nen Willen eintritt.
Im übrigen gelten die §§ 23 bis 30 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündi-
gung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach
dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und
schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.
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§ 6  Prämie

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag) gegen Aushändi-
gung des Versicherungsscheins oder im Fall des Vertragsschlusses gemäß §§ 5
oder 5 a VVG nach Ablauf der Widerspruchsfrist zu zahlen. Folgeprämien am
Ersten des Monats, in dem ein neues Versicherungsjahr beginnt. Die Folgen
nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten Prämie oder der ersten Rate der ersten
Prämie ergeben sich aus § 38 VVG in Verbindung mit § 7; im übrigen gilt § 39
VVG. Der Versicherer ist bei Verzug berechtigt, Ersatz des Verzugsschadens nach
§ 286 BGB sowie Verzugszinsen nach § 288 BGB oder § 352 HGB zu fordern.
Rückständige Folgeprämien dürfen nur innerhalb eines Jahres seit Ablauf der
nach § 39 VVG für sie gesetzten Zahlungsfrist eingezogen werden.

2. Wird die Versicherung ausgesetzt, eingeschränkt oder verlängert, so wird
die Höhe der Prämie besonders vereinbart.

3. Ist die Versicherungssumme gemäß § 5 Nr. 1d festgesetzt, so wird danach
die endgültige Prämie berechnet. Ein Differenzbetrag ist nachzuentrichten oder
zurückzugewähren.

4. Wird der Vertrag gemäß § 8 Nr. 6 gekündigt, so steht dem Versicherer der
Teil der Prämie zu, der dem getragenen Risiko entspricht.

§ 7  Beginn der Haftung

1. Die Haftung des Versicherers beginnt, sobald versicherte Sachen innerhalb
des Versicherungsortes abgeladen worden sind, jedoch nicht vor dem vereinbar-
ten Zeitpunkt, und zwar auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst später auf-
gefordert, die Prämie aber unverzüglich gezahlt wird.

2. Sieht der Versicherungsvertrag vor, daß der Versicherungsnehmer die zu ver-
sichernden Sachen anmeldet, so beginnt die Haftung des Versicherers frühestens
mit dem Zugang der Anmeldung.

§ 8  Ende der Haftung

1. Die Haftung des Versicherers endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt oder mit
dem Wegfall einer vereinbarten vorläufigen Deckung. Ein Versicherungsverhält-
nis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen ist, kann zum
Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer
Frist von drei Monaten gekündigt werden.

2. Vor Ablauf der Haftung gemäß Nr. 1 kann der Versicherungsnehmer die Ver-
längerung der Versicherung beantragen. Der Versicherer hat den Versicherungs-
nehmer rechtzeitig auf den bevorstehenden Ablauf hinzuweisen.

3. Die Haftung des Versicherers endet spätestens,
a) wenn das Montageobjekt abgenommen ist;
b) wenn die Montage beendet ist und der Versicherungsnehmer das ver-

sicherte Interesse dem Versicherer gegenüber als erloschen bezeichnet hat.

4. Sind mehrere Anlageteile als selbständige Montageobjekte versichert, so
endet für jedes Anlageteil die Haftung des Versicherers, sobald für dieses Anlage-
teil die Voraussetzungen gemäß Nr. 3 vorliegen.

5. Für Schäden, die später als einen Monat nach Beginn der ersten Erprobung
eintreten, leistet der Versicherer, soweit nichts anderes vereinbart ist, Entschädi-
gung nur, wenn sie mit einer Erprobung nicht in Zusammenhang stehen.

6. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen.
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muß spätestens einen Monat nach
dem Abschluß der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen.
Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, daß seine Kündigung sofort oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluß des laufenden Ver-
sicherungsjahres.

§ 9  Unterbrechung der Montage

1. Wird die Montage oder die Erprobung unterbrochen, so kann die Versiche-
rung auf Antrag ausgesetzt oder eingeschränkt werden.

2. Wird die Versicherung eingeschränkt, so leistet der Versicherer Entschädi-
gung nur, wenn der Schaden mit einer Montagetätigkeit oder Erprobung
während der Dauer der Einschränkung nicht in Zusammenhang steht.

3. Aussetzung und Einschränkung der Versicherung enden mit dem hierfür
vereinbarten Zeitpunkt oder wenn die Montagearbeiten oder die Erprobung
ganz oder teilweise wieder aufgenommen werden und der Versicherungsneh-
mer dies dem Versicherer angezeigt hat.

§ 10  Umfang der Entschädigung

1. Entschädigung wird für beschädigte, zerstörte oder abhanden gekommene
versicherte Sachen geleistet. Vermögensschäden, ausgenommen Aufräumungs-
und Bergungskosten, werden nicht ersetzt, auch wenn sie infolge eines Sach-
schadens eintreten.

2. Ist eine Sache zerstört oder abhanden gekommen, so wird deren Zeitwert
ersetzt; der Wert anfallenden Altmaterials wird angerechnet. Eine Sache gilt als
zerstört, wenn die Wiederherstellungskosten den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt
des Versicherungsfalles übersteigen würden.

3. Ist eine Sache beschädigt, so ersetzt der Versicherer die Wiederherstellungs-
kosten. Der Wert anfallenden Altmaterials wird angerechnet.

§ 11  Wiederherstellungskosten

1. Wiederherstellungskosten sind die Kosten, die aufgewendet werden müs-
sen, um die Sache in den Zustand zu versetzen, in dem sie sich unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles befand.

2. Der Entschädigung sind nach Art und Höhe nur Kosten zugrunde zu legen,
die in der Versicherungssumme berücksichtigt sind. Insbesondere leistet der Ver-
sicherer keine Entschädigung, soweit Fracht-, Montage- und Zollkosten sowie
Gewinn nicht versichert sind.

3. Nur soweit dies besonders vereinbart ist, werden Mehrkosten ersetzt für
a) Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;
b) Eil- und Expreßfrachten;
c) Luftfrachten.

4. Nicht zu den Wiederherstellungskosten gehören

a) Kosten, die auch unabhängig von dem Versicherungsfall aufzuwenden
gewesen wären, insbesondere für die Beseitigung eines Mangels der versicher-
ten Sache, soweit nichts anderes vereinbart ist;

b) Mehrkosten, die dadurch entstehen, daß anläßlich eines Versicherungsfalles
die versicherte Sache geändert wird.

5. Wird eine beschädigte Sache nur vorläufig wiederhergestellt, so ersetzt der
Versicherer für diese und die spätere endgültige Reparatur zusammen nur den
Betrag, den eine sofortige endgültige Reparatur erfordert hätte.

6. Wird eine erkennbar reparaturbedürftige Sache weiterverwendet, bevor sie
endgültig oder mit Zustimmung des Versicherers vorläufig wiederhergestellt ist,
so leistet der Versicherer Entschädigung nur für Schäden, die mit der Reparatur-
bedürftigkeit nicht in Zusammenhang stehen.

7. Wird durch die Reparatur der Zeitwert einer versicherten Sache oder eines
ihrer Teile erhöht, so wird der Mehrwert von den zu ersetzenden Wiederherstel-
lungskosten abgezogen.

§ 12  Aufräumungs- und Bergungskosten

1. Der Versicherer ersetzt Aufräumungs- und Bergungskosten bis zu einem
Betrag von 2 v.H. der Versicherungssumme für das Montageobjekt; § 5 Nr. 3
bleibt unberührt. Auch als Aufwendungen für Schadenabwendung oder -minde-
rung werden solche Kosten darüber hinaus nicht ersetzt; § 63 Abs. 1 Satz 2 VVG
bleibt unberührt.

2. Aufräumungskosten sind die Kosten, die infolge eines dem Grunde nach
entschädigungspflichtigen Versicherungsfalles aufgewendet werden müssen, um
die Trümmer zu beseitigen oder den Versicherungsort in einen Zustand zu ver-
setzten, der die Wiederherstellung ermöglicht.

3. Bergungskosten sind die Kosten, die infolge eines dem Grunde nach ent-
schädigungspflichtigen Versicherungsfalles aufgewendet werden müssen, um
die Reparatur der beschädigten versicherten Sache zu ermöglichen.

§ 13  Unterversicherung

1. Unterversicherung besteht, wenn die Versicherungssumme zu niedrig fest-
gesetzt worden ist.

2. Im Falle einer Unterversicherung wird der gemäß §§ 10 und 11 ermittelte
Betrag im Verhältnis der gemäß § 5 erforderlichen zu der vereinbarten Versiche-
rungssumme gekürzt.

3. Die Voraussetzungen und die Folgen der Unterversicherung werden für
jede Versicherungssumme gesondert festgestellt.

§ 14  Selbstbehalt

1. Der nach §§ 10 bis 13 ermittelte Betrag wird um einen Selbstbehalt von
500 Euro je Versicherungsfall gekürzt.

2. Bei Verlusten durch Diebstahl beträgt die Selbstbeteiligung 25 v.H., minde-
stens jedoch 500 Euro.

§ 15  Grenze der Entschädigung

Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfallende Teil der
Versicherungssumme abzüglich des Selbstbehaltes.

§ 16  Verhältnis zu anderen Versicherungsverträgen

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Lei-
stung aus einem anderen Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers oder
eines Versicherten beansprucht werden kann.



§ 17  Sachverständigenverfahren

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles vereinbaren, daß Ursache und Höhe des Schadens durch Sachver-
ständige festgestellt werden. Das Sachverständigenverfahren kann durch Verein-
barung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs
sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden. Der Versicherungsneh-
mer kann ein

Sachverständigenverfahren auch durch einseitige Erklärung gegenüber dem Ver-
sicherer verlangen.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann dann die
andere unter Angabe des von ihr benannten Sachverständigen schriftlich
auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite
Sachverständige nicht binnen zwei Wochen nach Empfang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch die für den Scha-
denort zuständige Industrie- und Handelskammer ernennen lassen. In der
Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Beginn des Feststellungsver-
fahrens einen dritten Sachverständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht,
so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch die für den Schadenort
zuständige Industrie- und Handelskammer ernannt.

c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benennen, die Mit-
bewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dauernder
Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern
oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen
Verhältnis stehen.

Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sach-
verständigen.

3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen des Schadens;
b) die Wiederherstellungskosten (§ 11 Nr. 1 und 2);
c) den Zeitwert der betroffenen Sache (§ 10 Nr. 2) und eine Erhöhung dieses

Zeitwertes durch die Wiederherstellung (§ 11 Nr. 7);
d) den Wert des Altmaterials (§ 10 Nr. 2 und 3);
e) Kosten und Mehrkosten gemäß § 11 Nr. 4.

4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre Feststel-
lungen. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so übergibt der Versicherer
sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen
Grenzen und übermitteln seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind verbind-
lich, wenn nicht nachgewiesen wird, daß sie offenbar von der wirklichen Sachla-
ge erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
net der Versicherer gemäß § 10 die Entschädigung.

7. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versi-
cherungsnehmers nach § 19 Nr. 1 b bis 1 f nicht berührt.

§ 18  Zahlung der Entschädigung

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach
festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu
erfolgen. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Teilzahlung der
Betrag verlangt werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. Die
Entschädigung ist nach Ablauf von zwei Wochen seit Fälligkeit zu verzinsen.

2. Es kann vereinbart werden, daß der Versicherungsnehmer über die Entschä-
digung nur mit Zustimmung eines Dritten, insbesondere des Bestellers, verfügen
darf.

3. Wenn der Anspruch auf die Entschädigung nicht innerhalb einer Frist von
sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird, nachdem ihn der Versicherer
unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich
abgelehnt hat, ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. Wird ein
Sachverständigenverfahren beantragt, so wird der Ablauf der Frist für dessen
Dauer gehemmt. Die Bestimmung des § 12 Abs. 1 und 2 VVG bleibt unberührt.

4. Die Bestimmung des § 12 Abs. 1 und 2 VVG bleibt unberührt.

§ 19  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalles

a) den Schaden dem Versicherer, bei außerdeutschen Risiken auch dem von
diesem bezeichneten Vertreter, unverzüglich schriftlich, nach Möglichkeit
telegrafisch oder fernschriftlich, anzuzeigen;

b) bei Schäden durch Diebstahl unverzüglich Anzeige bei der zuständigen Poli-
zeibehörde zu erstatten;

c) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern und dabei die
Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es
gestatten, solche Weisungen einzuholen;

d) das Schadenbild bis zu einer Besichtigung durch einen Beauftragten des
Versicherers unverändert bestehen zu lassen, es sei denn, 

aa) daß die Sicherheit oder der Fortgang der Montagearbeiten Ein-
griffe erfordern; 

bb) daß der Versicherer auf eine Besichtigung ausdrücklich verzichtet; 

cc) daß die Besichtigung innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eingang
der Schadenanzeige nicht stattgefunden hat;

e) einem Beauftragten des Versicherers die Besichtigung der beschädigten
Sache zu gestatten und die anläßlich des Schadens ausgewechselten Teile
für eine Besichtigung zur Verfügung zu halten;

f) dem Versicherer auf Verlangen die für die Feststellung der Entschädigungs-
pflicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen, insbesondere die Wiederherstel-
lungskosten durch Rechnungen und sonstige Belege nachzuweisen.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, so
ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 6 Abs. 3, 62 Abs. 2 des Gesetztes über
den Versicherungsvertrag (VVG) von der Entschädigungspflicht frei.

§ 20  Einschränkung der Agentenvollmacht

Die Agenten sind zur Entgegennahme von Anzeigen und Erklärungen des Ver-
sicherungsnehmers nicht bevollmächtigt.

§ 21  Gerichtsstand

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichts-
stände gemäß §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 48 VVG.

§ 22  Schlußbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gel-
ten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang auf-
geführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der Versicherungsbedin-
gungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Handelsgesetzbuch
(HGB) und der Zivilprozeßordnung (ZPO)

§ 5 VVG (1)  Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder den getroffe-
nen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungsneh-
mer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des Versicherungsscheins schriftlich wider-
spricht.

(2)  Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins darauf hingewiesen hat, daß
Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines
Monats nach Empfang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht. Der Hinweis hat
durch besondere schriftliche Mitteilung oder durch einen auffälligen Vermerk in dem Ver-
sicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versicherungsscheins hervorgehoben ist,
zu geschehen; auf die einzelnen Abweichungen ist besonders aufmerksam zu machen.

(3)  Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2 nicht entsprochen, so ist die Ab-
weichung für den Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des Versicherungs-
antrags insoweit als vereinbart anzusehen.

(4)  Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Ver-
trag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 5a VVG (1)  Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung die
Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbraucherinformation nach § 10 a
des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt der Vertrag auf der Grundlage des
Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen und der weiteren für den Vertragsin-
halt maßgeblichen Verbraucherinformation als abgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der Unterlagen schriftlich wider-
spricht. Satz 1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pensionskassen anzuwenden, die auf
arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen. § 5 bleibt unberührt.

(2)  Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Versicherungs-
schein und die Unterlagen nach Absatz 1 vollständig vorliegen und der Versicherungsneh-
mer bei Aushändigung des Versicherungsscheins schriftlich, in drucktechnisch deutlicher
Form über das Widerspruchsrecht, den Fristbeginn und die Dauer belehrt worden ist. Der
Nachweis über den Zugang der Unterlagen obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend von Satz 1 erlischt das
Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten Prämie.

(3)  Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungsnehmers sofortigen
Versicherungsschutz, so kann der Verzicht auf Überlassung der Versicherungsbedingungen
und der Verbraucherinformation bei Vertragsabschluß vereinbart werden. Die Unterlagen
sind dem Versicherungsnehmer auf Anforderung, spätestens mit dem Versicherungsschein
zu überlassen. Wenn der Versicherungsvertrag sofortigen Versicherungsschutz gewährt, hat
der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchsrecht nach Absatz 1.

§ 6 VVG (1)  Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem
Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein,
wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Ver-
trag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Ein-
haltung eine Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, daß die Verletzung als eine unverschul-
dete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf
die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

(2)  Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum Zweck der Ver-
minderung der Gefahr oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Versicherer gegen-
über zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht
berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder
den Umfang der ihm obliegenden Leistung gehabt hat.



so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 24 VVG  (1)  Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der
Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so braucht
dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monats gegen sich gelten zu lassen.

(2)  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt
an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis
erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

§ 25 VVG  (1)  Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von
der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der
Gefahr eintritt.

(2)  Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf einem
Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem
Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige
nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem
Zeitpunkt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt, es sei
denn, daß ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr bekannt war.

(3)  Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn zur
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Ein-
fluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers
gehabt hat.

§ 26 VVG  Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn der Versiche-
rungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch
ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit ver-
anlaßt wird.

§ 27 VVG  (1)  Tritt nach dem Abschluß des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr unabhängig
von dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündi-
gen. Die Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden Anwendung.

(2)  Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt,
dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 28 VVG  (1)  Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugehen müssen.

(2)  Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der Gefahr
in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das
gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung
der Gefahr keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der
Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 29 VVG  Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Gefahrer-
höhung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart anzu-
sehen ist, daß das Versicherungsverhältnis durch die Gefahrerhöhung nicht berührt werden
soll.

§ 29 a VVG  Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung auf eine in der Zeit
zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrags eingetretene Gefahrerhöhung,
die dem Versicherer bei der Annahme des Antrags nicht bekannt war.

§ 30 VVG  (1)  Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschrif-
ten dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in Ansehung eines Teiles der
Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich die Versicherung bezieht, so steht dem
Versicherer das Recht des Rücktritts oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn
anzunehmen ist, daß für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestim-
mungen nicht geschlossen haben würde.

(2)  Macht der Versicherer von dem Rechte des Rücktritts oder der Kündigung in Ansehung
eines Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer
berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Ansehung des übrigen Teiles zu kündigen; die
Kündigung kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als dem Schluß der Versicherungs-
periode geschehen, in welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam
wird.

(3)  Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf welche sich die
Versicherung bezieht, die Voraussetzungen vor, unter denen der Versicherer wegen einer
Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung von der Verpflichtung zur Leistung frei
ist, so findet auf die Befreiung die Vorschrift des Abs. 1 entsprechende Anwendung.

§ 38 VVG  (1)  Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der Versi-
cherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt
als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb von drei Monaten vom Fällig-
keitstage an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2)  Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 39 VVG  (1)  Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei
Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen
Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2, 3 mit dem Ablauf der
Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt,
ist unwirksam.

(2)  Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein, und ist der Versicherungsneh-
mer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder der geschuldeten Zinsen oder
Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

(3)  Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Versicherungsnehmer mit der
Zahlung im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen. Die Kündigung kann bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt
erfolgen, daß sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem
Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzuge ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der
Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf
der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten
ist.

(4)  Soweit die in Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen, daß Zinsen oder
Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestimmung die Höhe
der Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt.

§ 40 VVG  (1)  Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer Obliegenheit oder
wegen Gefahrerhöhung aufgrund der Vorschriften des zweiten Titels durch Kündigung oder
Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungsvertrag durch den Versicherer angefoch-
ten, so gebührt dem Versicherer gleichwohl die Prämie bis zum Schluß der Versicherungs-
periode, in der er von der Verletzung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von dem
Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst in der folgenden Ver-

(3)  Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegenheit verletzt wird, die
nach dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt
die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Lei-
stung insoweit verpflichtet, als die Verletzung Einfluß weder auf die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung gehabt hat.

(4)  Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum
Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

§ 8 VVG  (1)  Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als stillschwei-
gend verlängert gilt, wenn es nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist inso-
weit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung auf mehr als ein Jahr erstrecken soll.

(2)  Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen (dauernde Versiche-
rung), so kann es von beiden Teilen nur für den Schluß der laufenden Versicherungsperiode
gekündigt werden. Die Kündigungsfrist muß für beide Teile gleich sein und darf nicht weni-
ger als einen Monat, nicht mehr als drei Monate betragen. Auf das Kündigungsrecht können
die Parteien in gegenseitigem Einverständnis bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.

(3)  Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen
worden ist, kann zum Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung
einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Kran-
kenversicherung.

(4)  Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsverhältnis mit einer län-
geren Laufzeit als einem Jahr geschlossen, so kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer
Frist von vierzehn Tagen ab Unterzeichnung des Versicherungsantrages seine auf den Ver-
tragsabschluß gerichtete Willenserklärung schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der Frist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der
Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Widerrufsrecht belehrt und der Versiche-
rungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung,
erlischt das Widerrufsrecht einen Monat nach Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufs-
recht besteht nicht, wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers
sofortigen Versicherungsschutz gewährt oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt des
Antrags für die bereits ausgeübte gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit des Ver-
sicherungsnehmers bestimmt ist.

(5)  Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von
vierzehn Tagen nach Abschluß des Vertrages vom Vertrag zurücktreten. Zur Wahrung der
Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt erst zu
laufen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Rücktrittsrecht belehrt
und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt
die Belehrung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat nach Zahlung der ersten Prämie.
Die Sätze 2 bis 4 finden keine Anwendung auf Versicherungsverhältnisse bei Pensionskassen,
die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen.

(6)  Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versicherungsnehmer ein
Widerspruchsrecht nach § 5a hat.

§ 12 VVG  (1)  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren, bei
der Lebensversicherung in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluß des Jahres,
in welchem die Leistung verlangt werden kann.

(2)  Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer angemeldet worden,
so ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Entscheidung des Versicherers
gehemmt.

(3)  Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die
Leistung nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist
beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen
Anspruch unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich
abgelehnt hat.

§ 16 VVG  (1)  Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrags alle ihm
bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer
anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluß des
Versicherers, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen
Einfluß auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich
gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.

(2)  Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so
kann der Versicherer von dem Vertrag zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines
erheblichen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der
Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat.

(3)  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand
kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unterblieben ist.

§ 17 VVG  (1)  Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über
einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.

(2)  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war
oder die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden
ist.

§ 18 VVG  Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an der Hand schriftlicher
von dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterblie-
bener Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur
im Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten.

§ 19 VVG  Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne
Vertretungsmacht geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des
Versicherungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, daß die
Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig
gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur
Last fällt.

§ 20 VVG  (1)  Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis
erlangt.

(2)  Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer. Im Falle
des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung der Prämie ein anderes
bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren;
eine Geldsumme ist von der Zeit des Empfanges an zu verzinsen.

§ 21 VVG  Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so
bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Anse-
hung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungs-
falls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 22 VVG  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über
Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23 VVG  (1)  Nach dem Abschluß des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht ohne
Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Vornahme
durch einen Dritten gestatten.

(2)  Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, daß durch eine von ihm ohne Ein-
willigung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist,



sicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die Prämie bis zur Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses.

(2)  Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Prämie nach
§ 39 gekündigt, so gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur Beendigung der laufenden
Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer nach § 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(3)  Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird es vom Versicherer aufgrund
einer Vereinbarung nach § 14 gekündigt, so kann der Versicherungsnehmer den auf die Zeit
nach der Beendigung des Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter
Abzug der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 48 VVG  (1)  Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, so ist
für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer erhoben werden, das
Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur Zeit der Vermittlung oder Schließung seine
gewerbliche Niederlassung oder in Ermangelung einer gewerblichen Niederlassung seinen
Wohnsitz hatte.

(2)  Die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung nicht ausge-
schlossen werden.

§ 51 VVG  (1)  Ergibt sich, daß die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interes-
ses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, so kann sowohl der Versicherer als auch der
Versicherungsnehmer verlangen, daß zur Beseitigung der Überversicherung die
Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung,
herabgesetzt wird.

(2)  Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maß-
nahme aus Anlaß eines Krieges verursacht oder ist die unvermeidliche Folge eines Krieges,
so kann der Versicherungsnehmer das Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der
Überversicherung ab stellen.

(3)  Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Überversi-
cherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig;
dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit
Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluß der Versicherungsperiode, in welcher er diese
Kenntnis erlangt.

§ 55 VVG  Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme höher ist als der
Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, nicht verpflichtet, dem
Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu ersetzen.

§ 56 VVG  Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so haftet der Versicherer für den Schaden
nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu diesem Wert.

§ 58 VVG  (1)  Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern Ver-
sicherung nimmt, hat jedem Versicherer von der anderen Versicherung unverzüglich Mittei-
lung zu machen.

(2)  In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere Versicherung genommen
worden ist, zu bezeichnen und die Versicherungssumme anzugeben.

§ 59 VVG  (1)  Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert
und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder über-
steigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem einzelnen Ver-
sicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wäre, den Gesamtschaden
(Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet,
daß dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag haftet, dessen Zahlung ihm
nach seinem Vertrage obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht mehr als den
Betrag des Schadens verlangen kann.

(2)  Die Versicherer sind im Verhältnisse zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Beträge
verpflichtet, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig
obliegt. Findet auf eine der Versicherungen ausländisches Recht Anwendung, so kann der
Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen An-
spruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgeben-
den Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.

(3)  Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung
des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluß der Versiche-
rungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 60 VVG  (1)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelver-
sicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung
geschlossen, so kann er verlangen, daß der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die
Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag her-
abgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

(2)  Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, daß nach Ab-
schluß der mehreren Versicherungen der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in die-
sem Falle die mehreren Versicherungen gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, so kann der Versicherungsnehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung
der Versicherungssummen und Prämien verlangen.

(3)  Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versicherungsperiode
wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu ver-
langen, erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nach-
dem er von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat.

§ 62 VVG  (1)  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des Versicherungs-
falls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten,
solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von ihnen
entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem
pflichtmäßigem Ermessen zu handeln.

(2)  Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß die Verletzung weder auf Vorsatz noch
auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur
Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung
der Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.

§ 66 VVG  (1)  Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung und Feststellung
des ihm zu Last fallenden Schadens entstehen, dem Versicherungsnehmer insoweit zu erstat-
ten, als ihre Aufwendung den Umständen nach geboten war.

(2)  Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sachverstän-
digen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten, es sei denn,
daß der Versicherungsnehmer nach dem Vertrag zu der Zuziehung verpflichtet war.

(3)  Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur Last fallenden Kosten nur nach
dem in den §§ 56, 57 bezeichneten Verhältnis zu erstatten.

§ 67 VVG  (1)  Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens
gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem
Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen
Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf, so

wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem
Recht hätte Ersatz erlangen können.

(2)  Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der
Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

§ 68 VVG  (1)  Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung nicht oder
gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges
Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer
von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen.

(2)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem
Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des Interes-
ses Kenntnis erlangt.

(3)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegser-
eignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlaß eines Krieges weg oder ist der
Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer
nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht.

(4)  Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetreten ist, so gebührt
dem Versicherer die Prämie für die laufende Versicherungsperiode.

§ 69 VVG  (1)  Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so tritt
an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2)  Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versicherungsperiode ent-
fällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.

(3)  Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn
begründeten Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er
von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
finden entsprechende Anwendung.

§ 70 VVG  (1)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt,
wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in wel-
chem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt.

(2)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung
kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluß der laufenden Versicherungsperiode
erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt
das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in wel-
chem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.

(3)  Wird das Versicherungsverhältnis aufgrund dieser Vorschriften gekündigt, so hat der Ver-
äußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über die zur Zeit der Beendigung
des Versicherungsverhältnisses laufende Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des
Erwerbers für die Prämie findet in diesen Fällen nicht statt.

§ 71 VVG  (1)  Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die
Anzeige weder von dem Erwerber noch von dem Veräußerer unverzüglich gemacht, so ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugehen müssen.

(2)  Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräuße-
rung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.
Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung
des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist.

§ 78 VVG  (1)  Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und das Verhalten
des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung für
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten in Betracht.

(2)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wis-
sen geschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsneh-
mers nicht tunlich war.

(3)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen
und bei der Schließung den Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, so
braucht dieser den Einwand, daß der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen ist,
nicht gegen sich gelten lassen.

§ 286 BGB  (1)  Der Schuldner hat dem Gläubiger den durch den Verzug entstehenden
Schaden zu ersetzen.

(2)  Hat die Leistung infolge des Verzugs für den Gläubiger kein Interesse, so kann dieser
unter Ablehnung der Leistung Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Die für das
vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 346 bis 356 finden entspre-
chende Anwendung.

§ 288 BGB  (1)  Eine Geldschuld ist während des Verzugs mit vier vom Hundert für das Jahr
zu verzinsen. Kann der Gläubiger aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangen,
so sind diese fortzuentrichten.

(2)  Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 352 HGB  (1)  Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluß der Verzugszinsen, ist bei
beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das gleiche gilt, wenn für
eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes
versprochen sind.

(2)  Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne Bestimmung
der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf vom Hundert für das Jahr zu ver-
stehen.

§ 13 ZPO  Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt.

§ 17 ZPO  (1)  Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie der-
jenigen Gesellschaften, Genossenschaft oder anderen Vereine und derjenigen Stiftungen,
Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt werden können, wird durch ihren
Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung
geführt wird.

(2)  Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in dessen
Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt werden können, bei dem
Gericht ihres Amtssitzes.

(3)  Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichtsstand ist ein
durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig.

§ 21 ZPO  Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen Gewer-
bes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können
gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei
dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet.

§ 29 ZPO  (1)  Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist
das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.


